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Erwägungen

E. 1.1
Die Eheleute A.C.________ und B.C.________ geb. D.________ haben steuerrechtlichen
Wohnsitz in U.________/ZH. Mit Veranlagungsverfügungen zu den Steuerperioden 2011
und 2012 vom 28. Mai 2015 nahm das Kantonale Steueramt Zürich (KStA/ZH) einen
Ermessenszuschlag vor. Eine Bücheruntersuchung hatte aufgezeigt, dass der Ehemann es
unterlassen hatte, Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit ordnungsgemäss zu
deklarieren. Die Einsprachen blieben erfolglos, ebenso die Rechtsmittel an das
Steuerrekursgericht des Kantons Zürich. Mit Entscheiden SB.2016.00071 / SB.2016.00072
vom 3. Oktober 2016 trat das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich einzelrichterlich auf
die Rechtsmittel nicht ein, da eine hinreichende Begründung fehle. Auch im Verfahren vor
dem Bundesgericht, an welches die Steuerpflichtigen schliesslich gelangten, fehlte eine
rechtsgenügliche Begründung, weshalb auf die Beschwerden in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten nicht einzutreten war (Urteile 2C_1068/2016 / 2C_1069/2016 vom 12.
Dezember 2016).

E. 1.2
Am 5. Oktober 2017 unterbreiteten die Steuerpflichtigen dem Steuerrekursgericht des
Kantons Zürich ein Revisionsgesuch zu den rechtskräftigen Veranlagungsverfügungen der
Steuerperioden 2011 und 2012. Mit Verfügung vom 28. Mai 2018 trat dieses darauf nicht
ein, was es damit begründete, dass weder neue Tatsachen vorlägen noch der Nachweis
dafür erbracht sei, dass die gesetzliche Frist gewahrt worden sei. Mit Beschwerde vom 28.
Juni 2018 gelangten die Steuerpflichtigen an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich,
das ihnen mit Blick auf eine abermals ungenügende Begründung eine Nachfrist setzte, unter
Androhung des Nichteintretens im Unterlassungsfall, und gleichzeitig einen
Kostenvorschuss einverlangte. Die Steuerpflichtigen ergänzten ihre erste Eingabe am 5. Juli
2018 in groben Zügen, kamen der Kostenvorschusspflicht aber nicht nach. Mit
einzelrichterlicher Verfügung SB.2018.00059 / SB.2018.00060 vom 13. August 2018 trat
das Verwaltungsgericht auf die Beschwerde - mit Blick auf die weiterhin ungenügende
Begründung und den ausgebliebenen Kostenvorschuss - nicht ein.

E. 1.3
Mit kurzer Eingabe vom 29. August 2018 erheben die Steuerpflichtigen beim
Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie beantragen die
Aufhebung des angefochtenen Entscheids. In ihrer knappen Begründung berufen sie sich
auf Art. 9 BV (unter dem Aspekt des Willkürverbots und des Gebots staatlichen Handelns
nach Treu und Glauben). Sie scheinen geltend machen zu wollen, dass ihnen - wohl im
ursprünglichen Veranlagungsverfahren - die fachlichen Kenntnisse gefehlt hätten, was sie
unter anderem mit der Insolvenz des Buchhalters begründen.



E. 1.4
Das präsidierende Mitglied hat von Instruktionsmassnahmen abgesehen ( Art. 32 Abs. 2
BGG [SR 173.110]).

E. 2.1
Die Beschwerde richtet sich gegen den verfahrensabschliessenden (Nichteintretens-)
Entscheid einer letzten kantonalen Instanz in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts.
Die Voraussetzungen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten liegen
unter Vorbehalt des Nachfolgenden vor (Art. 82 lit. a, Art. 83

e contrario , Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2, Art. 90, Art. 100 Abs. 1 BGG in Verbindung
mit Art. 146 DBG [SR 642.11] und Art. 73 StHG [SR 642.14]).

E. 2.2
Der Streitgegenstand kann im Laufe des Rechtsmittelverfahrens nur eingeschränkt

(minus) , nicht aber ausgeweitet

(plus) oder geändert

(aliud) werden ( Art. 99 Abs. 2 BGG ; BGE 143 V 19 E. 1.1 S. 22). Entsprechend hätten die
Steuerpflichtigen vor Bundesgericht in detaillierter Auseinandersetzung mit dem
angefochtenen Entscheid aufzuzeigen gehabt, dass die Vorinstanz bei Auslegung und/oder
Anwendung des massgebenden kantonalen Verfahrensrechts verfassungsrechtlich unhaltbar
zum Schluss gelangt ist, auf die Sache sei nicht einzutreten (qualifizierte Rüge- und
Begründungspflicht gemäss Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 143 II 283 E. 1.2.2 S. 286). Sie
machen indes auch nicht ansatzweise geltend, eine rechtsgenügliche Begründung geliefert
und den Kostenvorschuss geleistet zu haben, weshalb der angefochtene Entscheid
verfassungsrechtlich unhaltbar sei. Ihre rudimentären Ausführungen zielen am Kern der
Sache vorbei.

E. 2.3
Die Beschwerde enthält damit offensichtlich keine hinreichende Begründung ( Art. 42 Abs.
2 BGG ), weshalb darauf im vereinfachten Verfahren durch einzelrichterlichen Entscheid
des präsidierenden Mitglieds nicht einzutreten ist ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 3
Nach dem Unterliegerprinzip sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens der
unterliegenden Partei aufzuerlegen ( Art. 65 und Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ). Die
Steuerpflichtigen tragen die Kosten zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung (
Art. 66 Abs. 5 BGG ). Dem Kanton Zürich, der in seinem amtlichen Wirkungskreis obsiegt,
ist keine Parteientschädigung zuzusprechen ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).

Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
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